
Antrag auf eine Ausnahmebewilligung zum Fahren in d er  
Umweltzone der Landeshauptstadt Hannover 

 
Ab dem 01. Januar 2008 ist in Hannover eine Umwelt-
zone eingerichtet, deren Grenzen sich aus der neben-
stehenden Karte ergeben. Eine detaillierte Karte ist im 
Internet* hinterlegt. Im Internet kann auch abgefragt 
werden, ob eine bestimmte Straße in der Umweltzone 
liegt **. 
*http://www.hannover.de/data/download/lhh/buerger/Umweltzonen.pdf 
**http://www.hannover.de/de/umwelt_bauen/umwelt/lulaestr/luft/luft_rein/ 
index.html 

 
Ab diesem Datum dürfen nur noch Kraftfahrzeuge mit 
einer roten, gelben oder grünen Plakette in der Umwelt-
zone fahren. Ab dem 01. Januar 2009 gilt dies nur noch 
für Kfz mit einer gelben bzw. grünen Plakette, und ab 
dem 01. Januar 2010 dürfen allein Kfz mit grüner Plaket-
te in diesem Bereich fahren. 
 
Die Zuteilung einer Plakette orientiert sich an der 
Schadstoffklasse des Fahrzeuges: 
 

���������
� 2 � ��

3
� ���������

4
�

��	
���
� ������ �
��
����
�

������ �
��
����
�

������ ���
����
�������	 �����
�
�
���
��������������
�

 

Diese Fahrzeuge benötigen – zumindest bis zum 
31.12.2008 (rote Plakette) bzw. 31.12.2009 (gelbe Pla-
kette) – keine Ausnahmebewilligung. 
 

Weitere Ausnahmen  sind bereits in der Kennzeichnungsverordnung selbst geregelt; danach sind u.a. von 
der Kennzeichnungspflicht ausgenommen: 
 

·  Mobile Maschinen und Geräte 
·  Arbeitsmaschinen; Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen 
·  Zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge 
·  Krankenwagen, Arztwagen mit entsprechender Kennzeichnung „Arzt Notfalleinsatz“ (gem. §52 VI 

StVZO) 
·  Fahrzeuge, für die Sonderrechte nach §35 StVO in Anspruch genommen werden können 
·  Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die außergewöhnlich gehbehin-

dert, hilflos oder blind sind und dies durch die im Schwerbehindertenausweis eingetragenen Merk-
zeichen „aG“, „H“ oder „Bl“ nachweisen 

·  Historische Fahrzeuge mit Zusatzkennzeichen „H“ oder „07-Kennzeichen“ 
 
Im Rahmen einer generellen Ausnahmebewilligung*  sind bis zum 31.12.2009  ferner befreit: 
*http://www.hannover.de/data/download/lhh/buerger/AllgemeinverfUmweltzone141207.pdf 
 

·  Benzin-Kraftfahrzeuge mit geregeltem Katalysator, die keine grüne Plakette bekommen 
·  Schaustellerfahrzeuge für Veranstaltungen in der Umweltzone 
·  Busse des ÖPNV und Reisebusse 
·  Kraftfahrzeuge, soweit sie mit Biodiesel oder Rapsöl betrieben werden 
·  Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen oder rotem Dauerkennzeichen (sog. „Händlerkennzeichen“) 
·  Kraftfahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen nur für das Jahr 2008 (Reisebusse bis 31.12.2009) 

 
 

Bitte prüfen Sie zunächst, ob eine dieser Ausnahmen  auf Sie bzw. Ihr Fahrzeug zutrifft! 
 

 



 
Notwendige Unterlagen 

·  Kfz-Schein (Kopie) 
 
·  Geeignete Nachweise (z.B. Einladung des Veranstalters) 
 
Ihren Antrag richten Sie bitte an 
 

Landeshauptstadt Hannover 
- Umwelt und Stadtgrün - 

- 67.1 Umweltzone – 
Prinzenstraße 4 
30159 Hannover 

 
Sie können den Antrag auch in einem städtischen Bür geramt Ihrer Wahl stellen. 

 
 
Für Nachfragen zum Antrag oder zum Verfahren steht Ihnen unser Auskunftstelefon unter 
 

0511 / 168 - 4 06 01 
0511 / 168 – 4 69 26 

 
zur Verfügung. 
 

Gebühren 
 
Die Bewilligung ist gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt für die Ausnahmebewilligung einer Einzelfahrt  
20 €. 
 
Wir weisen darauf hin, dass auch die Ablehnung des Antrags gebührenpflichtig ist. 
 



Ich beantrage eine Ausnahmebewilligung zum Fahren i n der Umweltzone der Landeshauptstadt 
Hannover (§1 Abs.2 der Kennzeichnungsverordnung) 

 
 
für den Zeitraum vom ___________________ bis ______ ______________ 

 
1. Angaben zum/r Antragsteller/in 

Name, Vorname Geburtsdatum 
 
 

Strasse, Hausnummer 
 
 

PLZ, Ort Telefonnummer (freiwillig) 
 
 

 
2. Angaben zum/r Fahrzeughalter/in 

Name, Vorname Geburtsdatum 
 
 

Strasse, Hausnummer 
 
 

PLZ, Ort 
 
 

 
3. Angaben zum Kfz, für das die Ausnahmebewilligung  beantragt wird 

Amtl. Kennzeichen Tag der Erstzulassung 
 
 

Hersteller Typ 
 
 

Schlüsselnummer lt. Fahrzeugschein Schadstoffklasse 
(Schein bis 30.9.05: zu 1, Schein ab 1.10.05: zu 14.1) 
 
  

 
4. Begründung, warum eine Ausnahmebewilligung benöt igt wird 

Ich möchte das Kfz für folgende Fahrt(en) benutzen (Zielpunkt): 

Schützenplatz  
 

Die Fahrten sind notwendig, weil … 

Teilnahme an der Street Mag Show  
 
 

Ich kann kein anderes Transportmittel benutzen, weil … 

dieses Kfz ausgestellt werden soll  
 

Zum Nachweis füge ich bei: 

Einladung des Veranstalters  
 

 
Die in diesem Antrag erhobenen Daten werden nach den Vorschriften des Nds. Datenschutzgesetzes  zur 
Erteilung und Überwachung der Ausnahmebewilligung in einem elektronischen Verfahren verarbeitet. 
 
Ich erkläre, die obigen Daten wahrheitsgemäß und vollständig angegeben zu haben. Die erforderlichen 
Unterlagen (siehe Seite 2) sind beigefügt und vollständig sowie wahrheitsgemäß. 
 
 
______________________________ ___________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 


